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Pos. 1: Grundlage dieses Gutachtens 
 
Verwendete Unterlagen: 

 
• Baubewilligung AZ.: BAU-7082-2021 vom 27.08.2021 der Stadtgemeinde Baden. 

Trennwand-Änderungen und Umlegung des Kanal- und Wasseranschlusses. 
 

• Kenntnisnahme des Grundrissplans des Dachbodens mit eingetragenen TOP Abgrenzungen mittels 
Metallgitter und Eingangsstempel der Baubehörde der Stadtgemeinde Baden vom 21.04.2022. 
In diesem Plan wurden die TOP Nummern irrtümlich vertauscht. 

 
• Einreichplan: 

Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage des Einreichplans nach Planmaßen 
der Baumeister Ing. Günter Steurer Baugesellschaft m.b.H., 
2500 Baden, Conrad von Hötzendorf-Platz 2. 

 
        Plan Nr. des Einreichplans: 21 1494 v4 vom 14.07.2021 

Zeichnungen (Dateinamen): 1494_EPL_Kellergeschoß; 
    1494_EPL_Erdgeschoß; 
    1494_EPL_Dachboden. 

 
Der Einreichplan wurde eingesehen, er befindet sich beim Auftraggeber. 

 
Die Flächen des Einreichplans wurden kontrolliert. 
Vom Büro Frosch wurden fehlende Angaben ergänzt und fehlerhafte Angaben berichtigt 
(Rote Kennzeichnung in den Grundrissplänen). 

 
• Befundaufnahme vom 07.04.2022. 
 
• Grundbuchsauszug EZ. 643, KG. Baden 04002 
 
• Bebauungsplan. 
 
• Katasterplan. 
 
Verwendete Literatur: 
 

• WEG 2002 und WRN 2009. 
 

• Richtlinien für die Einreichung um Nutzwertfeststellung der Stadt Wien, MA 16. 
 

• Dirnbacher, Dr. Wolfgang: WEG idF der WRN 2009, Wien: ÖVI Immobilienakademie, 2010, 
 ISBN 978-3-902266-21-7. 
 

• Böhm, Dipl.-Ing. Werner M.; Eckharter, Dipl.-Ing. Manfred; Hauswirth, Dipl.-Ing. Dr. Ernst Karl,  
 MEval; Heindl, Dr. iur. Peter: Nutzfläche und Nutzwert im Wohnrecht. Ermittlung der Nutzfläche  
 und des Nutzwerts aus technischer und rechtlicher Sicht. Wien: Manz‘sche Verlags- und  
 Universitätsbuchhandlung, 2018, 4. erweiterte Auflage, ISBN 978-3-214-12064-1 
 

• Gutachten und die Erfahrungssammlung des Beauftragten. 
 

Hinweise: 
 

• Automatische Berechnung mittels digitaler Pläne. 
• Überprüfung der Nutzflächen: Zusätzliche Eintragungen in den Arbeitskopien (im Handakt). 
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Pos. 3: Allgemeines 
 
Gegenstand des Gutachtens: 

 
Wohnhausanlage auf der Liegenschaft Gst. 201/3, EZ. 643, KG. Baden 04002, Ger. Bez. Baden, 
bestehend aus einem Gebäude mit 2 Wohnungen, in 2500 Baden, Palffygasse 25. 
 
 
Antragsteller: Katerine Lindhofer 
 Palffygasse 25 
 2500 Baden 
 
 
Auftraggeber: Katerine Lindhofer 
 Palffygasse 25 
 2500 Baden 
 
 
Beauftragter:  Dipl. Ing. Helmut Frosch, 
  gerichtlich beeideter Sachverständiger für das Immobilienwesen und 
  staatlich befugter Ing. Konsulent für Vermessungswesen 
  2500 Baden, Leesdorfer Hauptstraße 72. 
 
 
Zweck:  Erstellung eines Gutachtens über die Nutzwerte der 
  oben angeführten Wohnhausanlage und Akzessorien, 
  gemäß § 9 (1) WEG 2002 und WRN 2009 
 
 
Grundausstattung: 

Als Basis der Nutzwertberechnung gilt für die Wohnungseinheiten die Grundausstattung lt. den 
beigefügten Bauplänen. 
Verbesserungen der Ausstattung, die vom jeweiligen Wohnungsnutzer auf eigene Kosten vorgenommen 
wurden, bleiben bei der Nutzwertfeststellung außer Betracht. 
 
Nutzfläche: 

Definition und Berechnung lt. § 2 (7) und § 7 WEG 2002 und WRN 2009: 
Die Nutzfläche ist die gesamte Bodenfläche eines Wohnungseigentumsobjektes abzüglich der 
Wandstärken sowie der im Verlauf der Wände befindlichen Durchbrechungen und Ausnehmungen. 
Treppen, offene Balkone und Terrassen sowie Zubehörobjekte in Sinne des Abs. 3 sind bei der 
Berechnung der Nutzfläche nicht zu berücksichtigen; für Keller- und Dachbodenräume gilt dies jedoch 
nur, soweit sie ihrer Ausstattung nach nicht für Wohn- oder Geschäftszwecke geeignet sind. 
 
Die Nutzfläche ist in Quadratmetern auszudrücken. Sie ist auf Grund der behördlich genehmigten 
Baupläne zu berechnen. Ist dies jedoch nicht möglich oder wird eine Abweichung des Bauplans vom 
Naturmaß des jeweiligen Wohnungseigentumsobjektes um mehr als 3 v. Hundert erwiesen, so ist dessen 
Nutzfläche nach dem Naturmaß zu berechnen. Im gegenständlichen Fall erfolgte die 
Nutzflächenbestimmung gemäß dem Einreichplan nach Planmaßen. 
 
Zubehörobjekte: 

 
Zubehör-Wohnungseigentum ist das mit dem Wohnungseigentum verbundene Recht, andere, mit dem 
Wohnungseigentumsobjekt baulich nicht verbundene Teile der Liegenschaft, wie Kellerräume, 
Abstellräume, Podest 3, Dachräume und Eigengärten, ausschließlich zu nutzen. 
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Diese rechtliche Verbindung setzt voraus, dass das Zubehörobjekt ohne Inanspruchnahme anderer 
Wohnungseigentums- oder Zubehörobjekte zugänglich und deutlich abgegrenzt ist. 
 
Zubehörobjekte stellen im Rahmen der Nutzwertbestimmung eine Aufwertung der zugehörigen 
wohnungseigentumstauglichen Objekte dar. Die Bewertungen werden im Kriterienkatalog angegeben und 
begründet. 
 
Allgemeiner Teil: 

 
Unter allgemeinem Teil wird jener Teil der Liegenschaft oder des Hauses verstanden, welcher der 
allgemeinen Benützung dient oder deren Zweckbestimmung eine ausschließliche Benützung 
entgegensteht. Dazu gehören z. B.: 
 
Außenanlagen: 
Nicht zugeordnete Flächen des Grundstücks. 
 
Innenanlagen: 
Hausdurchfahrt, Zugangspodest mit Stufen vor der Wohnung 1, Stiegenaufgang zum Dachboden und eine 
Zugangsfläche nach der obersten Stufe. 
 
Diese Teile der Liegenschaft unterliegen keiner eigenen Bewertung. 
 

Pos. 4: Baubeschreibung 
 
Grundstück: 

 
Das Grundstück 201/3, EZ. 643, KG. Baden 04002, befindet sich im nördlichen Gemeindegebiet der 
Stadtgemeinde Baden, östlich nahe dem Zentrum und westlich der Südbahnstrecke der ÖBB. 
Es grenzt im Osten an die Palffygasse sowie im Süden, Westen und Norden an bestehende Baugründe an. 
Es hat fast die Form eines Quadrates, ist nahezu eben und weist ein Flächenausmaß von 1079 m² lt. 
Grundbuch und lt. der Vermessungsurkunde GZ.9989/21 vom 21.07.2021 des Zivilgeometers Dipl.- Ing. 
Helmut Frosch, mit der Geschäftsfallnummer des Vermessungsamtes Baden GFN 1375/2021/04, ein 
Flächenausmaß von 1059 m² auf. Das Grundstück ist an das öffentliche Gut angeschlossen und ein 
rechtskräftig bewilligter Bauplatz. 
 
Die Flächenwidmung lautet BK-12WE (Bauland – Kerngebiet mit max. 12 Wohneinheiten pro 
Grundstück). Im Bebauungsplan sind eine Bebauungsdichte von 60 %, eine geschlossene 
Bebauungsweise und die Bauklasse I, II festgelegt. 
Zur Palffygasse besteht eine Anbauverpflichtung. 
Ergänzende Bebauungsvorschriften für die „Schutzzone mit schutzwürdigen Objekten“ 
(Z02/BA/835) siehe Verordnung. 
 
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Gutachtens ist die Wohnhausanlage in Nutzung. 
 
Erschließung: 

 
Die Erschließung der Wohnhausanlage erfolgt vom Osten her über die Palffygasse. Ca. mittig der 
östlichen Grundgrenze gelangt man über ein Einfahrtstor in die allgemeine Hausdurchfahrt und quert das 
Erdgeschoß der Breite nach bis zum Gartentor an der westlichen Gebäudefront. 
Im rückwärtigen Teil der Hausdurchfahrt gelangt man über zwei gegenüberliegende Stiegen aufwärts zu 
den Wohnungseingängen im Erdgeschoß mit jeweils vorgelagerten Podesten. 
Vom allgemeinen Podest vor der Wohnung 1 ist wiederum über eine Stiege neben der Eingangstür und 
einer allgemeinen Zugangsfläche nach der obersten Stufe der Dachboden mit den beiden Dachräumen 
zugänglich. 
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Wohnung 1 besitzt neben ihrem Haupteingang auch noch eine zweite Möglichkeit, in ihr Inneres zu 
gelangen, eines der beiden Badezimmer verfügt über einen zusätzlichen direkten Zugang vom 
allgemeinen Podest, der sich gegenüber der Dachbodenstiege befindet. 
 
Beide Wohnungen besitzen je einen von der Durchfahrt aus begehbarem Abstellraum, der sich bei 
Wohnung 1 unterhalb der zum Dachboden führenden Stiege befindet und über das Stufenpodest des 
Kellerabganges erreichbar ist. Über diesen Kellerabgang gelangt man auch zu den Kellerräumlichkeiten 
der Wohnung 1. Der Abstellraum von Wohnung 2 liegt ihm gegenüber, er befindet sich unter dem 
Badezimmer dieser Wohnung. 
 
Die beiden Wohnungen verfügen auf ihrer Westseite jeweils über einen Gartenbereich mit einem 
vorgelagerten Wintergarten, der das Wohnungsinnere über einen Zugang mit dem Garten verbindet. Bei 
Wohnung 1 befindet sich der Wintergarten auf gleicher Höhe wie die Wohnung selbst und ist durch eine 
anschließend bergab führenden Stiege im Freien mit dem ebenerdigen Garten verbunden. 
Der Wintergarten von Wohnung 2 befindet sich im Erdgeschoß auf Gartenniveau und ist vom 
Wohnungsinneren aus über eine Stiege im Vorraum erreichbar. 
Die Wohnung 1 verfügt über einen weiteren Gartenzugang über die allgemeine Hausdurchfahrt. 
 
Bebauung: 

 
Das Wohnhaus ist der Länge nach nord-südlich ausgerichtet, mit der Breitseite an die nördliche und 
südliche Grundgrenze angrenzend und an der Straßenfluchtlinie errichtet. 
 
Wohngebäude mit 2 Wohnungen in Massivbauweise mit Satteldach: 
 
Die Wohnung 1 im südlichen Gebäudeteil ist vollkommen unterkellert und verfügt über 
Wohnräumlichkeiten im Erdgeschoß mit einem angeschlossenen Wintergarten sowie als Zubehör über 
darunter liegende Kellerräumlichkeiten, einem Abstellraum im Erdgeschoß, einem Abgangspodest vor 
dem Kellerabgang, einem Dachbodenraum und einem Eigengarten. 
 
Die Wohnung 2 im nördlichen Gebäudeteil ist nur geringfügig unterkellert und verfügt über 
Wohnräumlichkeiten im Erdgeschoß mit einem angeschlossenen Wintergarten, einem Podest (wie 
Loggia) mit Stufen vor der Eingangstür sowie als Zubehör über einem unter dem Bad befindliche 
Abstellraum, einem Dachbodenraum und einem Eigengarten. 
 
Beide Wohnobjekte sind an die öffentlichen Infra-Einrichtungen angeschlossen (Kanal, Trinkwasser, 
Strom, Kommunikation). Die Wärmeenergieversorgung und Warmwasserbereitung erfolgt jeweils über 
eine eigene Gastherme. 
 
Außenanlagen: 
In den Außenanlagen befinden sich zwei Eigengärten. 
 
Beide Wohneinheiten sind wohnungseigentumstaugliche Objekte. 

 
Hinsichtlich der Bauweise, Innenausstattung, Heizung, Anordnung und Belichtung der Wohnräume wird 
auf die Baupläne und die zugehörige Baubeschreibung verwiesen. 
Da es sich um gleichwertige Wohnungen handelt werden hinsichtlich Ausstattung, Allgemeinzustand und 
Bautechnik werden für die Wohnungen keine unterschiedlichen Kriterien festgelegt. 
Verbesserungen der Ausstattung, welche vom jeweiligen Wohnungsnutzer auf eigene Kosten 
vorgenommen werden, bleiben bei der Nutzwertfeststellung außer Betracht. 
 
Die Nutzwerte ergeben sich aus den Nutzflächen unter Berücksichtigung Zu- und Abschlägen 
entsprechend § 8 (1) WEG. 
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Pos. 5: Gutsbestand 
 
Siehe beiliegenden Grundbuchsauszug. Auf Eintragungen wird hingewiesen. 
 

Pos. 6: Klassifizierung des Nutzwertes 
 
Festlegung des Regelnutzwertes (RNW): 

 
Für den Regelnutzwert (RNW) wird die Wohnung 1 verwendet: 
Wohnung mit Vollunterkellerung, Heizung mit Warmwasserbereitung mittels eigener Gastherme, 
Wasser-, Kanal- und Stromanschluss gegeben. Küche mit direkter Belichtung, Bad und WC innerhalb des 
Wohnungsverbandes und getrennt. 
 
Die Voraussetzungen zur Begründung von Wohnungseigentum sind gegeben. Die Wohnräume werden 
ausreichend belichtet und entsprechen dem allgemeinen Standard von Klein- und Mittelwohnungen. 
Ausstattung lt. Bauplan und Baubeschreibung. 
 
RNW = 1,00 
 
 
 
Erläuterungen: 

 
• Die in der Nutzwertberechnung angeführten Nutzwerte wurden nach der allgemeinen 

Verkehrsauffassung festgesetzt, wobei als Regelnutzwert pro m² (RNW/m²) der Wert 1,00 als 
Bezugsbasis dient. 

 
• Der Nutzwert einer selbständigen Räumlichkeit oder eines Zuordnungsteiles wird unter Rundung 
 der Dezimalstellen in einer ganzen Zahl ausgedrückt (§ 8 Abs. 1 WEG 2002). 
 
 Nutzwerte von Zubehörteilen iSd. § 8 Abs. 2 WEG 2002, deren errechneter Wert unter eins liegt, 
 werden auf eins aufgerundet. 
 
• Allfällig vorhandene Terrassen und Balkone werden im Sinne des § 8 Abs. 1 WEG 2002 und WRN 

2009 durch Zuschläge zum Nutzwert der zugehörigen wohnungseigentumstauglichen Objekte 
werterhöhend berücksichtigt. 
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Num NW Bezeichnung

A3 0,950 Wohnräumlichkeiten im Erdgeschoß mit geringfügiger Unterkellerung: - 5 % des RNW

A8 0,975 Wohnung ohne 2. Badezimmer: - 2,5 % des Regelnutzwertes

Num NW Bezeichnung

N1 0,500 Podest vor dem Wohnungseingang (wie Loggia): 0,50 x zugehörigen Nutzwertfaktor

N2 0,750 Wintergarten: 0,75 x zugehörigen Nutzwertfaktor

Num NW Bezeichnung

F1 0,400 Kellerräumlichkeiten als Aufenthaltsräume geeignet: - 60 % des Regelnutzwertes

F2 0,200 Kellerräumlichkeiten nur als Lagerräume geeignet: - 80 % des Regelnutzwertes

F7 0,100 Gartenfläche < 200 m²: - 90 % des Regelnutzwertes

F8 Gartenfläche 200 m² - 400 m²: - 90 bis - 93 % (linear interpoliert)

F9 0,070 Gartenfläche > 400 m²: - 93 % des Regelnutzwertes

F13 0,175 Abstellraum 5 und Podest 3 im Erdgeschoß mit schlechter Nutzung: - 83,5 % des RNW

F14 0,100 Abstellraum 4 im Kellergeschoß mit sehr schlechter Nutzung, RH nur 1m: - 90 % des RNW

F21 0,350 Leerer Dachboden, über Stiege begehbar, nicht im Verband, RH>1,50m: - 65 % des RNW

F22 0,200 Leerer Dachboden, über Stiege begehbar, nicht im Verband, RH<1,50m: - 80 % des RNW

Nutzwerte - Abschläge

Nutzwerte des Zubehörs

Sonstige Nutzwerte

Hinweis:

Wohnräumlichkeiten im EG mit Vollunterkellerung: RNW = 1,00  

Zuschläge und Abzüge

10060Nutzwerte.xlsxNutzwert-Zuschläge verwendet1BG 040 TZ 10396/2022
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Die Berechnung der Wohnhausanlage erfolgt auf der Grundlage des Einreichplans nach 
Planmaßen der Baumeister Ing. Günter Steurer Baugesellschaft m.b.H.,
2500 Baden, Conrad von Hötzendorf-Platz 2.

Plan Nr. des Einreichplans: 21 1494 v4 vom 14.07.2021
Zeichnungen (Dateinamen): 1494_EPL_Kellergeschoß

1494_EPL_Erdgeschoß
1494_EPL_Dachboden

Überprüfung der Nutzflächen: Zusätzliche Eintragungen in den Arbeitskopien.
Hinweis: Automatische Berechnung mittels digitaler Pläne. 

A) WOHNUNGEN

Objekt Geschoß Raum Fläche

Wohnung 1
EG Vorraum 1 10,13
EG Bad 2 4,77
EG WC 1 1,31
EG Küche 1 17,41
EG Abstellraum 1 0,99
EG Zimmer 1 29,91
EG Zimmer 2 29,38
EG Zimmer 3 28,05
EG Zimmer 4 18,85
EG Bad 1 6,56
EG Wohnnutzfläche 147,36
EG Wintergarten 1 19,97

Zubehör KG Gang 1 5,18
Zubehör KG WC 0,97
Zubehör KG Keller 1 16,18
Zubehör KG Gang 2 2,59
Zubehör KG Abstellraum 2 7,80
Zubehör KG Zimmer 29,36
Zubehör KG Abstellraum 1 11,30
Zubehör KG Fläche für F1 73,38

Zubehör KG Abstellraum 3 4,21
Zubehör KG Keller 2 26,28
Zubehör KG Keller 3 27,23
Zubehör KG Fläche für F2 57,72

Zubehör EG Podest 3 2,69
Zubehör EG Abstellraum 5 0,98
Zubehör EG Fläche für F13 3,67

Zubehör DB Dachraum 1, RH>1,50 168,97
Zubehör DB Dachraum 1, RH<1,50 19,75

Zubehör Außen Garten 1 346,70

Nutzflächentabelle
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Objekt Geschoß Raum Fläche

Wohnung 2
EG Vorraum 2 15,45
EG Bad 2 4,48
EG WC 2 1,00
EG Küche 2 15,91
EG Zimmer 1 23,69
EG Abstellraum 2 6,81
EG Zimmer 2 18,34
EG Zimmer 3 28,43
EG Zimmer 4 27,79
EG Wohnnutzfläche 141,90
EG Podest 2 (Loggia) 2,57
EG Wintergarten 2 10,75

Zubehör KG Abstellraum 4, RH=1,00 2,06
Zubehör KG Nutzfläche, RH=1,00 2,06

Zubehör DB Dachraum 2, RH>1,50 152,41
Zubehör DB Dachraum 2, RH<1,50 28,89

Zubehör Außen Garten 2 251,93

B) SONSTIGE SELBSTÄNDIGE RÄUMLICHKEIT
Keine

C) KFZ - STELLPLÄTZE
Keine

D) ALLGEMEINE FLÄCHEN
Außenanlagen:
Nicht zugeordnete Flächen des Grundstücks.
Wohnhaus:
Nicht zugeordnete Räumlichkeiten.

GZ. 10060/21
Baden, am 01.08.2022
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